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AGB-Klausel muss
eindeutig sein
Die Klausel eines Mietvertrages ,,Die
Grundsteuer zahlt die Vermieterin. Erhö-
hungen gegenüber der bei Übergabe des
Objekts erhobenen Grundsteuer fiagen
die Mieter." ist mehrdeutig und zu Lasten
des Vermieters auszulegen. Vorliegend
war die Klausel in einem Mietvertrag ftir
ein noch zu errichtendes Gewerbegebäu-
de enthalten. Der im ersten Jahr angesetz-
te Grurìdsteuerbetrag des unbebauten
Grundstücks war deutlich niedriger als je-
ner im zweifen Bescheid, in dem nun
nach Übergabe der Mieträume von einem
bebauten Geschäftsgrundstùck ausgegan-
gen wurde. Der Mieter verweigerte die er-
höhte Zahlung und wurde darin vom Se-

nat bestärkt: Die Klausel sei mehrdeutig,
so dass der Mieter hier nicht zw Zaliung
herangezogen werden könne. Bundesge-
richtshof, Urteil vom 17. Februar 2016,
Az. XII 2F.183113.

Widerruf des
Maklervertrages
Maklerverträge, die via E-Mail oder Te-
lefon geschlossen wurden, sind in der
Regel widerrufliche Fernabsatzgeschäf-
te. Vorliegend kamen in beiden Verfah-
ren die Maklerverträge über das Inter-
net zustande. Dabei versäurnten es die
Makler, die potentiellen Käufer über ih¡
Widerrufsrecht zu beleh¡en. Aufgrund
einer gesetzlichen Übergangsregelung
konnten die Käufer ihr Wider¡ufsrecht
im späteren Rechtsstreit noch wirksam
ausüben. Ein Provisionsanspruch schied
daher aus. Bundesgerichtshof, Urteile
vom 7. Juli 2016, Az.lZR 30/15 und I
2R6811.5.

Einsichtnahme nur im
Geschäftsra um des Verwalters
Verwaltungsunterlagen der Wohnungsei-
gentümergemeinschaft (\ÀEG) sind
grundsätzlich in den Geschäftsräumen
des Verwalters einzusehen. Auch einem
schwerbehinderten Eigentùmer, welcher
Ín 500 km Entfernung lebt, ist zuzumu-
ten, einmal jährlich zur Eigentümerver-

sammlung anzureisen und die Unterlagen
vorab zu sichten. Vorliegend hatte das Ge-
richt der Forderung des Wohnungseigen-
tümers auf ÜIbersendung von Kopien wÍ-
dersprochen. Im Einzelfall könne aber
auch anders entschieden werden. Landge-
richt ltzehoe, Beschluss vom 09. Måirz
201.6, Az. 11 S 7911.5 .
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Bauträger haftet für direkt
beauftragte Sonderwünsche
Der Bauträger ist zur Koordination der
einzelnen Gewerke verpflichtet. Dies gilt
auch, wenn der Erwerber mit Zustim-
mung des Bauträgers Sonderwünsche di-
rekt an die ausführenden Handwe¡ker in
Auftrag gibt. In dem zugrundeliegenden
Fali schloss der Erwerber mit dem vom
Bauträger beauftragten Handwerker di-
rekt einen selbständigen Sonderwunsch-
vertrag zur Installation einer Fußboden-
heizung. Als Mängei an der Heizung auf-
treten, fordert er von dem Bauträger
Schadensersatz. Zu Recht, so das Ober-
landesgericht (OLG) Karls¡uhe. Dem
Bauträger obliege als Sachwalter eine Ko-
ordinierungspflicht. Diese Pflicht bezie-
he sich auf die Schnittstellen zwischen
Grundgewerk und Sonderwunsch und be-
gründe eine Ve¡antwortlichkeit des Bau-
trägers für das störungsfreie Funktionie-
ren beide¡ Bestandteile. OLG Karlsruhe,
Urteil vom 15. Januar 201'6, Az. 19 U
13311.4.

Mangel bereits bei
mög lichen Gebrauchsrisi ken
Werden mit einiger Wahrscheinlichkeit
Schäden am Werk auftreten, muss der
Auftraggeber nicht abwarten, sondern
kann seine Mängelrechte gleich durchset-
zen. Für die Annahme eines Baumangels
¡eicht es insofern aus, dass eine Ungewiss-
heit über die Gebrauchsrisiken besteht.
Der Senat bejaht damit grundsätzlich ei-
nen Schadensersatzanspruch aufgrund
des Risikos künftiger Schäden. Imvorlie-
genden Fall hatte der Auftraggeber Män-
gel wegen unsachgemäßer Ausführung
der Wärmedämmung eingewendet. Der
hiruugezogene Sachverständige vernein-
te allerdings die Frage, ob weitere Schä-
den an der Haushülle denkbar seien. Ein
Anspruch wegen zukünftiger Mängel
schied hier deswegen aus, Oberlandesge-
richt Koblenz, Urteil vom 19 ,70 .2015 , A'z .
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